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Nr. 171.
Verordnung für den Landesteil Oldenburg , betreffend Änderung der

Grenze zwischen den Gemeinden Großenkneten und Wardenburg ..
Oldenburg , den 12 . Mai 1926.

Auf Grund des Artikels3 Z 4 der Gemeindeordnung
für den Landesteil Oldenburg verordnet das Staatsmini¬
sterium. was folgt:

Die Grenze zwischen den Gemeinden Großenkneten
und Wardenburg wird mit Zustimmung der beiden Ge¬
meinden in der Weise geändert, daß die Parzellen 90/4,
91/3 , 92/3 , 93/3 , 94/3 , 95/3 , 96/3 , 97/3 , 98/4, 99/3>
500/3 (100), 501/3 (100), 502/3 (101), 503/3 (101) der



Flur 6 der Gemeinde Großenkneten sowie die innerhalb
dieses Gebietes liegende Wegemasse der Gemeinde Großen¬
kneten dem Bezirke der Gemeinde Wardenburg zugelegt
werden.

Die neue Gemeindegrenze verläuft demnach von der
südöstlichen Ecke der Parzelle 90 der Flur 27 der Gemeinde
Wardenburg ab zunächst in östlicher Richtung an der Nord¬
seite des bisherigen Wasserzugcs Nr. 6 bis zum Graben
zwischen den Parzellen 503/3 (101) und 89/1 der Flur 6
der Gemeinde Großenkneten, überschreitet dann diesen Graben
und folgt, sich nach Süden wendend, der Ostseite des Grabens
bis zur Nordwestecke der Parzelle 102/3 der Flur 6 der
Gemeinde Großenkneten; sich darauf nach Osten wendend,
folgt sie weiterhin der Nordseite der Parzelle 102/3 der
Flur 6 der Gemeinde Großenkneten bis zum bisherigen
Genossenschaftswege Nr. 16 der Bauerschaft Hengstlage,
überschreitet diesen und erreicht damit die alte Gemeinde-
grenze.

Oldenburg, den 12. Mai 1926.

Staatsministerium.
(Siegel) v. Finckh. Or. Driver.

Dr. Ostmann.

Nr. 172.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern , betreffend Änderung

der für die Amtsverbünde Jever und Rüstringen erlassenen Ziegen¬
bockkörungsordnung vom 2. Mai 1908. .

Oldenburg , den 14. Mai 1926.

Die für den Bezirk der Amtsverbände Jever und
Rüstringen erlasfene Ziegenbockkörungsordnung vom 2. Mai
1908, in der Fassung der Bekanntmachungen vom 15. No-
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vember 1923/10 . Juni 1924 , wird nach Anhörung des
Amtsrats des Amtsverbandes Jever und des StadtratS

der Stadtgemeinde Rüstringen geändert wie folgt:

1 . Im Artikel 5 Z 2 Abs . 1 und 2 werden die Worte

„dem Werte eines Pfundes Hafer " jedeSmal ersetzt
durch „ 3

2 . Im Artikel 10 § 1 werden die Worte „ein Pfund

Hafer oder dessen Wert " ersetzt durch „2

3 . Artikel 13 erhält folgende Fassung:

„Der niedrigste Satz des Deckgeldes soll nicht

weniger als 2 betragen . "

Oldenburg , den 14 . Mai 1926.

Ministerium des Innern.
vr . Driver.
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